Protokoll

AK Elder Care

02.07.2008 von 14:30 bis 17:00 Uhr
Fa. DATEV

Teilnehmer/innen:

Frau Kruber, Frau Ancius, Frau Schulz, Frau Fehn, Frau Eisenbacher-Zirkel, Frau Pieper, Frau Wöhner, Frau Schramm, Frau Stöhr, Frau Paringer, Frau Kiss, Frau Frank, Frau Belgiran
Entsch.: Frau Tröster, Herr Grimm. Frau Kaltenhäuser, Frau Schlesing
1. Vortrag von Fr. Kiss und Fr. Frank (Studentinnen des Fachbereiches Soziale Arbeit an der Evang. FH Nürnberg)

Qualitäts- und Bedarfsermittlung zum Thema "Betreuung und Pflege von Angehörigen" bei Mitarbeitern von Siemens Erlangen
Die Ergebnisse können bei Frau Paringer nachgefragt werden.
2. Vortrag von Hr. Witzl (AOK Nürnberg)

Neue Pflegereform ab 01.07.2008

- Warum die neue Pflegereform?

Der Staat möchte die Leistungen der häuslichen Pflege verstärken. 

- Ab 01.01.2009 ist es in Planung, in jedem Bundesland Pflegestützpunkte einzurichten. Diese sollen den Bürgern mit Pflegebedürftigen Angehörigen bzw. den Pflegebedürftigen Informationen zu den Dienstleistungen und Angeboten des Staates geben. Geplant ist es, pro 25.000 Einwohner jeweils einen Stützpunkt zu errichten. In Nürnberg gibt es zurzeit einen Pilotstützpunkt (Zapf).

- Erster Ansprechpartner bei Pflegefällen sind in der Regel die Pflegekassen  der Leistungsbetroffenen, z.B. kann sich die Tochter eines Pflegebedürftigen direkt an die Pflegekasse der Eltern wenden ohne eine Vollmacht zu benötigen.

- Die AOK wird Pflegeberater einstellen, die sich um den Pflegebedürftigen kümmern (auch vor Ort) und die Familien unterstützen. Die Berater werden über spezielle Schulungen ausgebildet.

- Stärkung der Prävention und Rehabilitation mit dem Ziel, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder zu verbessern.

- Ausbau der Qualitätssicherung und Prüfung:

Die MDK muss den Krankenkassen eine Aufstellung der Pflegeheime bereitstellen, in denen die Bewertungen der Pflegeheime aufgelistet sind.
Jährliche unangemeldete Überprüfung aller stationären und ambulanten Dienste.
- Antrag auf Pflegeleistungen

Die MDK und die Krankenkassen haben die Pflicht innerhalb von 5 Wochen einen Antrag zu prüfen. 
- Kurzzeitige Freistellung, 10-Tage Regel

Der Mitarbeiter kann sich bei einer Pflegebedürftigkeit eines Nahangehörigen für 10 Tage von der Arbeit freistellen lassen. Die 10 Tage kann der Mitarbeiter am Stück einmalig oder nach Absprache mit dem Arbeitgeber aufgeteilt nehmen. Als Nahangehörige zählen Großeltern, Schwiegereltern, eigene Eltern, Ehepartner, Geschwister, Adoptiv-Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder und eigene Kinder. Zur Beanspruchung der 10 Tage wird eine Ärztliche Bescheinigung vorausgesetzt. Es besteht kein Lohnfortzahlungsanspruch (ausgenommen sind tarifliche Bestimmungen). 

- Pflegezeit, 6 Monate Freistellung

Ein Mitarbeiter mit einem Pflegebedürftigen Angehörigen kann sich für 6 Monate von der Arbeit freistellen lassen. Der Mitarbeiter kann sich in dieser Zeit um einen nahen Angehörigen kümmern, der zu Hause gepflegt wird. Der Anspruch besteht nur einmal pro Angehörigen. Während der Zeit erfolgt keine Lohnfortzahlung. Der Mitarbeiter muss die 6 Monate-Freistellung, 10 Arbeitstage vorher, schriftlich mit einer Bescheinigung von der Pflegekasse dem Arbeitgeber mitteilen. Der MDK ist verpflichtet, innerhalb von 2 Wochen die Pflegebedürftigkeit zu prüfen. Die RV/AV-Beiträge werden von der Pflegekasse des pflegebedürftigen Angehörigen weiter bezahlt, wenn die Pflegeleistung mehr als 14 Stunden wöchentlich beträgt.  In der KV, PV-Versicherung sind die Betroffenen in der Regel über die Familienversicherung abgesichert. Alleinstehende können sich über einen Mindestbeitrag absichern. Privatversicherte müssen den Versicherungsbeitrag alleine tragen. Die Pflegezeit ermöglicht Privatversicherten keinen Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung.

Ansprechpartner bei der AOK zum Thema "Pflegezeit" ist Hr. Helmut Witzl Tel: 0911/218-368.

3. Sandwichkongress

Frau Paringer berichtet von der Veranstaltung und dem Infostand des AK "Eldercare".  

Links zum Thema:

www.bmg.de
www.haufe.de
Patientenverfügung: http://www.patientenverfuegung.de/
http://www.ekd.de/download/patientenverfuegung_formular.pdf
http://www.justiz.bayern.de/imperia/md/content/stmj_internet/buergerservice/broschueren/vorsorge_sept2005.pdf
4. Nächster Termin: 

08.10.2008

15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

bei Hofmann-Personalleasing, Nürnberg

Thema: Austausch, Welche Informationen benötigen Mitarbeiter?
08.07.08
Gez. 
Belgiran
Paringer

